
Kriterien für die Pflegebegutachtung 

 

1. Mobilität: Wie selbstständig bewegt sich der Begutachtete fort? Wie kann er sich 
halten, aufrecht sitzen und Treppen steigen? 

2. Kognitive und kommunikative Fähigkeiten: Kann sich der Antragsteller im 
Alltag örtlich und zeitlich orientieren? Kann er für sich selbst Entscheidungen treffen, 
Risiken erkennen, Gespräche führen und seine Bedürfnisse mitteilen? 



3. Verhaltensweisen und psychische Problemlagen: Wie oft benötigt der 
Betroffene Hilfe wegen psychischer Probleme wie aggressivem oder ängstlichen 
Verhalten? Leidet er unter Wahnvorstellungen oder beschädigt er Gegenstände? 

4. Selbstversorgung: Wie selbstständig kann sich der Begutachtete täglich selbst 
waschen, pflegen und ernähren? 

5. Bewältigung und selbstständiger Umgang mit krankheits- oder 
therapiebedingten Anforderungen und Belastungen: Welche Hilfen benötigt der 
Antragsteller beim Umgang mit Krankheit, Therapien und Behandlungen wie zum 
Beispiel bei Dialyse oder Verbandswechsel? 

6. Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kontakte: Wie selbstständig kann 
der Begutachtete seinen Tagesablauf planen, sich selbst beschäftigen oder Kontakte 
pflegen? 

Jedes der sechs Module umfasst bis zu 16 feste Kriterien. Diese werden im 
Gutachten einzeln beurteilt. Die individuelle Bewertung jedes Kriteriums ergibt 
zusammen eine Punktzahl für jedes Modul. Die Punktzahlen der Module werden 
gewichtet addiert und ergeben so die Gesamtpunktzahl. (2) 

Tipp 
Pflegetagebuch als Vorbereitung auf das Gutachten 

Wenn Sie in einer Begutachtung mit Pflegegrad 5 rechnen, sollten Sie gut vorbereitet 
sein. Das Pflegetagebuch erinnert Sie an alle relevanten Themen und unterstützt so 
Ihre Vorbereitung. Mit einem gut geführten Pflegetagebuch haben Sie auf alle Fragen 
des Gutachters eine Antwort. 

 


